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Antrag Nr. 5 

 

der Fraktion „Freiheitliche Arbeitnehmer“ 
an die 180. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer 

am 18. Juni 2026 
 

 

Steuerfreien Freibetrag für Mitarbeiter-Sachzuwendungen auf 400 Euro anheben 
und valorisieren 

 

Die 180. Tagung der Vollversammlung der Bundesarbeiterkammer wolle beschließen, die 
Bundesregierung aufzufordern, den steuerfreien Freibetrag für Sachzuwendungen an 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von derzeit 186 Euro jährlich auf 400 Euro jährlich 
anzuheben. Die gesetzlichen Bestimmungen sind dahingehend zu präzisieren, dass auch 
digitale Gutscheinformen und moderne elektronische Lösungen eindeutig und rechtssicher 
als begünstigte Sachzuwendungen gelten. 
 
Begründung: 
Die anhaltend hohe Inflation der vergangenen Jahre hat zu einem deutlichen 
Kaufkraftverlust für Arbeitnehmer geführt. Insbesondere steigende Kosten für Energie, 
Wohnen und Lebensmittel belasten viele Haushalte massiv. Gerade in wirtschaftlich 
angespannten Zeiten braucht es rasch wirksame und unbürokratische 
Entlastungsmaßnahmen, die direkt bei den Beschäftigten ankommen. Der derzeitige 
steuerfreie Freibetrag für Sachzuwendungen in Höhe von 186 Euro pro Jahr wurde seit 
Jahren nicht angepasst und ist durch die Inflation real deutlich entwertet. Er ist damit nicht 
mehr geeignet, seine ursprüngliche entlastende Wirkung zu en alten. Eine Anhebung auf 
400 Euro jährlich stellt eine sachlich gerechte und treffsichere Maßnahme zur Stärkung 
der Kaufkraft dar. Sie ermöglicht Betrieben, ihre Mitarbeiter wertzuschätzen, ohne 

zusätzliche Lohnnebenkosten auszulösen, und kommt unmittelbar bei den Beschäftigten 
an. Diese Maßnahme ersetzt keine kollektivvertraglichen Lohnerhöhungen, sondern 
ergänzt bestehende Verbesserungen sinnvoll. Darüber hinaus ist eine Modernisierung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen erforderlich, um digitale Gutscheinformen und moderne 
Bezahlsysteme rechtssicher zu erfassen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Angenommen  Zuweisung  Ablehnung  Einstimmig  Mehrheitlich  

 


